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Frohe Festtage und 
einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir wollen dies zum Anlass nehmen und 

wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten und ein glückliches 

Neues Jahr. 
 

Gemeinderat Landiswil 
Team der Gemeindeverwaltung 
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Resultate 
Einwohnergemeindeversammlung 

vom 24. November 2006 
 

Die Versammlung wurde von 46 Stimm-
bürgerInnen besucht, was einer Stimmbe-
teiligung von 9.44 % entspricht. 
 
Gebührenreglement 

Das neue Gebührenreglement wurde ein-
stimmig genehmigt. Es tritt per 1.1.2007 
in Kraft. 
 
Neuvermessung Los 2 Kostenteiler Vermarkung 

Einstimmig haben sich die anwesenden 
GemeindebürgerInnen für die Variante 2 
entschieden, die vorsieht, die Kosten 
durch die Anzahl Grenzpunkte zu teilen, 
wobei der Kanton Bern und die Gemeinde 
Landiswil die vollen Kosten für die Stras-
sengrenzpunkte ohne abgehende Gren-
zen zu übernehmen haben und mit dem 
Zusatz, dass für jede Parzelle mindestens 
4 Grenzpunkte zu bezahlen sind. 
 

Kostenteiler: 2/3 Grundeigentümer 
 1/3 Gemeinde 
Der Grundeigentümeranteil beläuft sich 
auf ca. Fr. 30.— pro Grenzpunkt und Ei-
gentümer. 
 

Bei dieser Variante ergeben sich für die 
Gemeinde Kosten von ca. Fr. 40'000. 
 
Voranschlag 2007 

Der Voranschlag 2007, der bei unverän-
derter Steueranlage einen Aufwandüber-
schuss von Fr. 70’700 vorsieht, wurde 
einstimmig genehmigt. 
 
 

Gebührenreglement 
 

Gestützt auf Art. 45 der Gemeindeverord-
nung (GV) vom 16.12.1998 wird die Ge-
nehmigung des 

Gebührenreglementes und  
Gebührentarifs 

per 1.1.2007 bekannt gegeben. 
 

Alle widersprechenden früheren Bestim-
mungen, insbesondere das Gebühren-
Reglement vom 12.12.1992, werden damit 
aufgehoben. 
 

Das neue Reglement mit Gebührentarif 
kann bei der Gemeindeverwaltung einge-
sehen oder kostenlos bezogen werden. 

Personalreglement – 
Anpassung Anhang II 

 

Gestützt auf Art. 45 der Gemeindeverord-
nung (GV) vom 16.12.1998 wird die An-
passung des 

Anhang II zum Personalreglement  
Art. 2.5.1 und Art. 2.5.2 (Teuerungsausgleich) 

per 1.1.2007 bekannt gegeben. 
 

Das Reglement kann bei der Gemeinde-
verwaltung eingesehen oder kostenlos 
bezogen werden. 
 
 

Gemeinderatssitzungen 
 

Montag 22. Januar 2007 13.30 Uhr 
Montag 26. Februar 2007 19.30 Uhr 
Dienstag   3. April 2007 19.30 Uhr 
 
 

Voranzeigen 
 

Abstimmungswochenende 
Samstag/Sonntag 10./11. März 2007 
 
 

Gemeindeverwaltung 
Öffnungszeiten 

Weihnachten - Neujahr 2006/2007 
 

Bis und mit Freitag, 22. Dezember 2006 
normale Öffnungszeiten. 
 

Samstag bis Dienstag, 
23. bis 26. Dezember 2006 geschlossen 
 

Mittwoch bis Freitag, 
27. bis 29. Dezember 2006 offen 
 

Samstag bis Dienstag, 
30. Dezember 2006 bis 
2. Januar 2007  geschlossen 
 

Ab Mittwoch, 3. Januar 2007 gelten die 
üblichen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08.00 – 11.45 Uhr 
Freitag   13.30 – 17.00 Uhr 
 

In Notfällen ist der Gemeindepräsident, 
Christian Müller, Tel. 031 701 02 39, 
telefonisch erreichbar. 
 

Danke für das Verständnis. 
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Abwesenheit Gemeindeschreiberin 
 

Ab 23. Dezember 2006 beziehe ich einen 
Urlaub. Auf den Jahreswechsel hin wer-
den wir für sechs Wochen nach Südame-
rika reisen. Auf diese Zeit fernab von allen 
Verpflichtungen freuen wir uns sehr. Dem 
Gemeinderat danke ich herzlich für die 
Einwilligung zum Bezug dieses Ferienauf-
enthaltes. 
 

Während meiner Abwesenheit werden Sie 
bei der Gemeindeverwaltung weiterhin zu 
den gewohnten Zeiten durch das langjäh-
rige Verwaltungsteam bedient. 
 
Montag 08.00 – 11.45 Uhr Ruth Heiniger 
Dienstag 08.00 – 11.45 Uhr Franziska Berger 
  Ruth Heiniger 
Mittwoch 08.00 – 11.45 Uhr Franziska Berger 
Donnerstag 08.00 – 11.45 Uhr Ruth Heiniger 
Freitag 08.00 – 11.45 Uhr 
 13.30 – 17.00 Uhr Barbara Habersaat 
  Ruth Heiniger 
  Martin Künzi 
 

 
Franziska Berger-Steffen 
Gemeindeschreiberin Stv. 

 
 

 
Ruth Heiniger-Witschi 

Verwaltungsangestellte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Künzi 
Verwaltungsangestellter 

Für die guten Zusammenarbeit im zu En-
de gehenden Jahr danke ich den Behör-
den, dem Team der Gemeindeverwaltung 
und der Bevölkerung von Landiswil ganz 
herzlich und wünsche allen frohe Weih-
nachten und alles Gute im Neuen Jahr. 
 
Auf Wiedersehen Margrit Zürcher Marti 
  Gemeindeschreiberin  
 
 

Gemeinschaftsgrab 
Friedhof Landiswil 

 

Das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof 
Landiswil ist weitgehend fertig. Die Be-
schriftungstafel und die Sitzbank werden 
noch montiert. Im Frühjahr 2007 ist die 
Einweihung im Rahmen eines Gottes-
dienstes geplant. 
 

Ab sofort ist die Beisetzung der Asche von 
Verstorbenen auf das Gemeinschaftsgrab 
möglich. Das Grab verfügt über eine Be-
schriftungsplatte, die auf Wunsch mit dem 
Namen der beigesetzten Person graviert 
werden kann. 
 

Die Kosten für die Beisetzung auf das 
Gemeinschaftsgrab belaufen sich gemäss 
Bestattungs- und Friedhofreglement auf 
Fr. 280.—. Für eine Inschrift auf der Na-
menplatte werden die Kosten zusätzlich in 
Rechnung gestellt. 
 

Das Bestattungs- und Friedhofreglement 
kann bei der Gemeindeverwaltung Lan-
diswil, Tel. 031 701 22 52, bezogen oder 
bestellt werden. 
 
 

Zu verkaufen – Bauland 
 

In Obergoldbach verkauft die Einwohner- 
gemeinde zwei Baulandparzellen für frei-
stehende Einfamilienhäuser. 
 

Landpreis inkl. Erschliessungskosten und 
gedecktem Autoabstellplatz Fr. 230.--/m2 
 

Weitere Auskünfte erteilt: 
Gemeindeverwaltung Landiswil 
3434 Obergoldbach 
Tel. 031 701 22 52, Fax. 031 701 03 59 
info@landiswil.ch 
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Kurt Friedli – Wahl zum Kantons-
ratspräsidenten von Solothurn 

 

Am 13.12.2006 wurde Kurt Friedli, Bürger 
von Landiswil, als Präsident des Kantons-
rates von Solothurn für das Jahr 2007 
gewählt. 
 

Der Gemeinderat Landiswil war zur an-
schliessenden Wahlfeier in Hägendorf 
eingeladen und hat unserem Bürger als 
Erinnerung an diesen Tag einen Stein 
aus der Kiesgrube Kratzmatt überreicht. 
 

 
 
 

Wasserversorgung – 
Untersuchungsergebnisse 

 

Erhoben am 2.11.2006 vom Verteilnetz 
WALL, Probenahmestelle Rest. Löchli-
bad, Küche. 
 

Physikalische u. chemische 
Untersuchungsergebnisse 
Nitrat (NO3) 14 mg/l 
Gesamthärte  23.4 °f 

 
Gesamthärte in °f Härtebereich 

0 – 15 Weich 
15 – 25 Mittelhart 
über 25 Hart 

 

Mikrobiologische 
Untersuchungsergebnisse 

Bakteriologische Qualität einwandfrei 
 

Die Untersuchungsergebnisse 
entsprechen den Vorschriften! 

 
 

Schulhaus Landiswil - Gartenanteil 
 

Auf Frühjahr 2007 wird ein Teil des Schul-
hausgartens zur Nutzung frei. Wer Inte-
resse hat, meldet sich bitte bei der Ge-
meindeverwaltung Landiswil, 
Tel. 031 701 22 52, info@landiswil.ch. 
 
 

Feuern mit Holz – Helfen Sie mit 
Kaminbrände zu vermeiden!! 

 

Zur Vermeidung von Russbränden sind 
die folgenden Vorsichtsmassnahmen 
zu beachten: 
� nur trockenes 2 – 3-jähriges Holz ver-

feuern 
� Stückholzgrösse der Heizungsanlage 

anpassen, Rundholz ist aufzuspalten 
� Das Holz muss mit leuchtender 

Flamme verbrennen 
� Raucherzeugung verursacht Glanz-

russ, der zu einem Kaminbrand füh-
ren kann 

� Die Brennstoffmenge ist dem Wär-
mebedarf anzupassen 

� Keine Abfälle verbrennen 
� Die Verbrennungsluft sowie die 

Rauchschieber/Fallen nicht zu stark 
drosseln, sie dürfen erst bei Glutbil-
dung reduziert werden 

� Umwälzpumpe erst bei 65 ° Celsius 
einschalten und Mischventil nicht 
ganz öffnen 

� Heizung fachgerecht bedienen und 
professionell warten lassen 

 

Wenn der Kamin brennt: 
1. Feuerwehr alarmieren 

(Telefon Nr. 118 oder 112) 
Die Alarmierung muss zwingend  
über die offiziellen Nummern erfol-
gen. Die Alarmierung via Feuer-
wehrkommando der Gemeinde ist 
nicht zulässig 

2. Kaminfeger benachrichtigen 
3. Bei Kaminbrand Schieber und Fallen 

zu 2/3 schliessen, nie ganz!!! 
4. Personen in Sicherheit bringen 
 

Reinigung: 
Der Kaminfeger ist verpflichtet, die Reini-
gungsfristen der Gebäudeversicherung 
Bern (GVB) einzuhalten. Holzfeuerungen 
sind mind. 2-mal jährlich durch den Ka-
minfeger zu reinigen. Beanstandungen 
sind im Wiederholungsfall in einem schrift-
lichen Rapport festzuhalten. Bei erhöhter 
Gefahr kann der Kaminfegermeister bzw. 
der Regierungsstatthalter ein Feuerungs-
verbot verfügen. Weitere Hinweise zu den 
Reinigungsfristen findet man unter 
ww.kaminfeger.be.ch. 
 

 Kommando Feuerwehr Landiswil 
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Kleine Nachrichten 
 

Zuzüge 
• Utz-Pizzati Andreas und Jolanda 

Längacker 107, Obergoldbach 
 
 

Todesfälle 
17.12.2006 Sterchi-Bieri Peter, 

Aetzlischwand, Landiswil 
 
Nachträge 

26.06.2006 Aeschlimann Johanna,
 Grunholz, Landiswil 
 

03.09.2006 Schütz Friedrich. Dorf,
 Landiswil 
 

03.10.2006 Haussener Friedrich.  
 Altersheim Beitenwil,  
 Rubigen 
 
 

Besondere Geburtstage 
20.01.1909 Kammer-Baust Liselotte, 
  Längacker, Obergoldbach 
 

22.01.1932 Moser Walter, 
Neuacker, Landiswil 

 

22.02.1914 Gehrig-Stucki Rosa, 
Felbacker, Obergoldbach 
 

27.02.1932 Lüthi Rudolf, Grädelisberg, 
Obergoldbach 

 

02.03.1922 Siegenthaler-Marti Bertha, 
Grunmatt, Landiswil 
 

06.03.1913 Wermuth-Messer Emma, 
Altersheim Langnau 

 
 

Notfallmässiger Hofdüngeraustrag 
im Winter 

 

Die geltenden Vorschriften sind zu beach-
ten. Falls während der Wintermonate Hof-
dünger ausgebracht werden muss, ist die-
ser notfallmässige Austrag in jedem Fall 
vorher mit der zuständigen Kontaktperson 
in unserer Gemeinde 
 

Samuel Brönnimann 
Aetzlischwand, Landiswil 

Tel. 031 701 02 73 
 

abzusprechen. 
 
 
 

Redaktionsschluss  
Landiswiler Nr. 277 

 

Der nächste Landiswiler resp. die Infos 
aus dem Gemeindehaus erscheinen ca. 
Ende Februar/anfangs März 2007. Allfälli-
ge Beiträge können laufend bei der Ge-
meindeverwaltung abgegeben werden. 
 
 

Impressum Dezember 2006 
 
Herausgeber 
Einwohnergemeinde Landiswil 
 
Redaktion 

Gemeindeverwaltung Landiswil 
Margrit Zürcher Marti 
Tel. 031 701 22 52, Fax 031 701 03 59 
Mail info@landiswil.ch 
 
 

AHV-Zweigstelle 
 

A  –  Aufmerksam 
H  –  Hilfsbereit 
V  –  Vertrauenswürdig 

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. 

Haben Sie Fragen zur AHV und IV (Ren-
tenanmeldung, Leistungen), zu Ergän-
zungsleistungen, Hilflosenentschädigung 
und Krankheitskosten, zu Hilfsmitteln, zu 
Betreuungsgutschriften, zum Splitting bei 
Scheidungen usw.? 

Benötigen Sie Informationen zur Anmel-
dung als Arbeitgeber, Selbständigerwer-
bender und Nichterwerbstätiger oder zu 
den Beiträgen an die AHV, IV und EO? 

Möchten Sie mehr wissen über die Er-
werbsausfallentschädigungen, die Mutter-
schaftsentschädigungen, die obligatori-
sche Unfallversicherung, die Kinder- und 
Familienzulagen? 

Ihre AHV-Zweigstelle informiert und berät 
Sie gerne. Formulare und Merkblätter er-
halten Sie kostenlos. Auskünfte erhalten 
Sie auch auf der Website www.akbern.ch. 

AHV-Zweigstelle Biglen-Landiswil 
Hohle 19, 3507 Biglen 
Tel. 031 701 11 34, Fax. 031 701 08 29 
E-Mail: finanzverwaltung@biglen.ch 
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Landfrauenverein Landiswil 
Winterprogramm/Kurse 2006/07 

 
 

Schafwollduvet vorbereiten z.T. nähen 
 

Leitung: Ursi Imhof 
für genauere Informationen 
Tel. 041 448 04 91 

Datum: 31. Januar 2007 
Zeit, Ort: 13.00 – 16.30 Uhr 

Schulhaus Landiswil 
Kosten: ca. Fr. 70.— + Material 

(Fr. 120.— bis Fr. 150.—  
je nach Grösse) 

Mitbringen: Massband (Zentimeter) 
Anmelden: bis 28. Dezember 2006 

Marianne Marti, 031 701 05 09 
 
 

Rankhilfen, Mikadokörbe 
 

Unter kundiger Anleitung lernen Sie erste 
Flechttechniken kennen. Sie bestimmen 
selber, ob Sie Rankhilfen, Mikadokörbe 
oder beides machen wollen. Die Rankhil-
fen sind aus Weiden, die Mikadokörbe aus 
Birkenreisig. 
Leitung: Werner Turtschi, Korbmacher 

(www.korbmacher.ch) 
Datum: 24. Februar 2007 
Zeit, Ort: 9.00 - 16.00 Uhr (mit Mittagspause) 

Schulhaus Landiswil 
Kosten: ca. Fr. 40.- + Material 

(ca. Fr. 25.— bis Fr. 40.—  
je nach Grösse) 

Anmelden: bis 31.Januar 2007 
Marianne Marti, 031 701 05 09 

 
 

Mit freundlichen Grüssen Der Vorstand 
 
 

Trachtengruppe Schwanden 
Chunsch oh? 

 

Ir Winterzyt isch Chindertanze dr Hit. 
Mir starte am 3. Jänner, gäng am Mitt-
wuchnamittag, vom 4i bis am 5i, im 
Schueuhus Niederbach. Mit äs paar glerte 
Tänz tüe mir am Konzärt vor Trachtegrup-
pe Schwande, am 17., 18. 21. u 24. März 
2007 ufträtte. Üs fröits we viu Ching 
chöme cho tanze! 
 
Uf öii Amäudig fröie sich d Regula ud 
Susann Rentsch Telefon: 034 496 73 85 
 

 

Fachstelle für Jugend- und Elternberatung 
Niesenstrasse 7, 3510 Konolfingen 
www.jugendarbeit-konolfingen.ch 

info@jugendarbeit-konolfingen.ch 

Tel: 031 791 24 13, Fax 031 791 24 29 

Termine nach Vereinbarung 
 

Vom 22.12.2006 bis am 7.1.2007 werden 
seitens der Jugendarbeit keine Anlässe 
stattfinden; der Jugendtreff green island 
sowie das Büro der Jugendfachstelle Re-
gion Konolfingen bleiben über diese Zeit 
geschlossen. 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit, die Räumlich-
keiten des Jugendtreffs für ein privates 
Fest zu mieten! Nehmen Sie dazu Kontakt 
mit uns auf.  
 

Das Team der Jugendfachstelle Region 
Konolfingen wünscht Ihnen schon zum 
Voraus schöne Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
 

Weihnachtswunsch!!!! 
 

Die Umfrage der Jungendfachstelle bei 
den Oberschülern der Gemeinde Landis-
wil hat ergeben, dass sich die Jugendli-
chen unserer Gemeinde unter anderem 
auch ein Lokal wünschen, um sich dort zu 
treffen, Musik zu hören, zu spielen etc. 
 

Wenn Sie über einen geeigneten Raum 
verfügen oder von einem solchen wissen, 
sind wir dankbar für eine Rückmeldung 
an Doris Frank, Tel. 031 701 23 72, Mail 
do.frank@bluewin.ch oder an die Ge-
meindeverwaltung Landiswil, Tel. 031 701 
22 52, info@landiswil.ch. 
 
 
 

                                              gastwirtschaft zum bären 
                                                    0 3 1  7 0 5  6 0  7 0 

 
  ☼  Der Begegnungsort für Kulturelles & Kulinarisches 

und alle möglichen gesellschaftlichen Anlässe 
 

        w w w . b a e r e n – b i g l e n . c h   

  ☼  Das private Alters- und Pflegeheim wo man mitten  
 in der Gemeinschaft würdevoll alt sein kann 
 
 

     betagtenzentrum zum bären 
     0 3 1  7 0 5  6 0  6 0 
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Für das Alter

EMMENTAL−OBERAARGAU  
 

Beratungsstelle Konolfingen, Tel. 031 791 22 85 
Beratungsstelle Langnau, Tel. 034 402 38 13 

 

Informationsveranstaltungen 
 

Gemeinsam mit den örtlichen AHV-
Zweigstellen führt Pro Senectute für die 
Ämter Konolfingen, Signau und Trach-
selwald Informationsveranstaltungen 
durch zu den Themen: 
 

Ergänzungsleistung 
Hilflosenentschädigung 

 

Wer hat Anspruch auf diese Leistungen? 
Wie hoch darf das Vermögen sein und wie 
ist der Vermögensverzehr? Wer finanziert 
die Heimkosten? Wer bezahlt Hilfsmittel? 
Welche ergänzenden Angebote bietet Pro 
Senectute an?  
 
Worb Dienstag, 23. Januar 07 
 ref. Kirchgemeindehaus 
Langnau Dienstag, 20. Februar 07 

Emmentalisches  
Krankenheim 

Lützelflüh Dienstag, 06. März 07
 Pfrundscheune 
Münsingen Donnerstag, 15. März 07
 ref. Kirchgemeindehaus 
Konolfingen Dienstag, 03. April 07 
 ref. Kirchgemeindehaus 
 

Alle Anlässe beginnen um 19:30 Uhr 
Eintritt frei! 
 
 

Mütter- und Väterberatung 
Amt Konolfingen – Informationen 

 

Telefonberatung 
Montag bis Freitag 08.00 – 09.00 Uhr 

 

Mütter- und Väterberatung 
Amt Konolfingen 

Erlenauweg 8 
3110 Münsingen 

info@mvberatung.ch 
Tel. 031 721 86 82 
Fax 031 721 86 84 

Identitätskarten – Reisepässe 
 

Seit dem 1. Januar 2003 besteht für die 
Ausstellung eines neuen Ausweispapiers 
(ID oder Reisepass) grundsätzlich eine 
Lieferfrist von max. 15 Arbeitstagen. 
 

Bitte denken Sie bei bevorstehenden 
Reisen rechtzeitig daran, die Gültigkeit 
der Ausweispapiere zu überprüfen und 
melden Sie sich frühzeitig vor der Ab-
reise bei der Gemeindeverwaltung, 
wenn ein Ausweispapier neu ausge-
stellt werden muss. 
 

Den biometrischen Pass 06 können Sie 
seit 4.9.2006 beantragen. Er unterscheidet 
sich äusserlich kaum vom bisherigen Pass 
03. Ein international anerkanntes Symbol 
für elektronisch lesbare Daten auf der 
Einband-Vorderseite kennzeichnet ihn. 
Der Pass 06 kostet im Rahmen des Pilot-
projekts Fr. 250.— und ist fünf Jahre gül-
tig. Die Lieferfrist beträgt max. 30 Tage. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der Gratis-Hotline 0800 820 008 oder 
unter www.schweizerpass.ch. 
 
 

Verlass dich nicht auf deinen 
Schutzengel – www.holzerkurse.ch 

 

Richtige Ausbildung lohnt sich und 
verhindert Unfälle. 

 

Bäume fällen muss gelernt sein – verlas-
sen Sie sich nicht auf Ihren Schutzengel. 
Lernen Sie Motorsäge- und Holzerntear-
beiten sicher und effizient auszuführen 
und Unfälle zu vermeiden. In speziellen 
Kursen wird Ihnen das notwendige Wis-
sen über Sicherheit und Gesundheits-
schutz während der Arbeit vermittelt.  
 

Auf www.holzerkurse.ch erhalten Sie eine 
Auswahl geeigneter Kurse. 
 

Haben Sie keinen Zugriff auf das Internet, 
gibt Ihnen die Hotline 0848 10 11 10 die 
gewünschte Auskunft. 
 
 
 
 
 


